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C. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT
1. Art der baulichen Nutzung
1.1. Der Geltungsbereich wird als allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 der BauNVO

festgesetzt.

2. Maß der baulichen Nutzung
2.1. Die maximale Grundflächenzahl beträgt 0,40.

2.2. Die traufseitige Wandhöhe wird mit max. 6,30 m festgesetzt. Als traufseitliche
Wandhöhe gilt das Maß ab Oberkante Rohfußboden im Erdgeschoss bis zum
Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut an der Traufseite.

2.3. Die Abstandsflächen nach Art. 6 Abs. 5 Satz 1 sind nach den Bestimmungen der
jeweils gültigen Fassung der BayBO einzuhalten.

2.4. Pro Wohngebäude sind maximal 2 Wohneinheiten zulässig.

3. Bauweise
3.1. Es wird die offene Bauweise festgesetzt.

4. Zulässigkeit von Nebengebäuden
4.1. Als Nebengebäude außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind nur

eingeschossige Gerätehäuser in Holzbauweise mit einer traufseitigen Wandhöhe von
max. 2,40 m zulässig. Die Fläche von Nebengebäuden außerhalb des Baufensters darf
10 m² nicht überschreiten.

5. Höhenlage der Gebäude, Aufschüttungen und Abgrabungen
5.1. Die Oberkante Rohfußboden im Erdgeschoss darf min. 0,25 m und max. 0,40 m über

der Bezugsgeländehöhe liegen. Als Bezugsgeländehöhe gilt die Fahrbahnhöhe beim
Schnittpunkt der Mittelachse des Hauptgebäudes mit der Mittelachse der Fahrbahn.

5.2. Aufschüttungen oder Abgrabungen des natürlichen Geländes sind nur im
unumgänglichen Umfang zur Einfügung der Häuser zulässig.

6. Bauliche Gestaltung
6.1. Baukörper

Als Gebäudeform ist ein klarer, ruhiger, rechteckiger Baukörper vorzusehen. Der First
ist jeweils parallel zur Längsseite des Gebäudes anzuordnen.

6.2. Dachform und Dachneigung
Symmetrische Sattel- oder Walmdächer mit einer Dachneigung von 24 - 35° sind für
Haupt- und Nebengebäude zulässig. Für Nebengebäude sind auch Pultdächer mit einer
Neigung von max. 12° sowie Flachdächer zulässig.

6.3. Dachüberstand
Dachüberstände bei Hauptgebäuden müssen an der Traufe und am Ortgang min. 0,80
m und max. 1,30 m betragen, bei über die Außenwand vorspringenden Balkonen
jeweils bis zu 0,30 m (waagrecht gemessen) mehr. Dachüberstände bei
Nebengebäuden müssen an der Traufe und am Ortgang min. 0,30 m und max. 0,50 m
betragen. Bei Gebäuden mit Flachdach und bei Terrassenüberdachungen ist kein
Dachüberstand erforderlich.

6.4. Deckungsmaterial
Zulässig sind naturrote oder braune Dachziegel und Dachsteine. Blechdächer sind nur
auf Nebengebäuden mit Pultdach oder Flachdach zulässig. Die Farbe der Blechdächer
hat sich am Hauptgebäude zu orientieren. Bei Pult- und Flachdächern sind Gründächer
zulässig. Die Dachbegrünung ist mit einer Mindestschichtstärke von 8 cm auszuführen.
Bei Terrassenüberdachungen sind auch Glasdächer zulässig.

6.5. Quergiebel und Dachgauben
Quergiebel sind ab einer Dachneigung von 30° zulässig. Die maximale Quergiebelbreite
(Außenmaß) wird mit 1/3 der Gebäudelänge festgesetzt. Quergiebel sind deutlich
abgesetzt vom First anzuordnen. Das Mindestmaß beträgt hierbei 0,80 m (senkrecht
gemessen). Dachgauben sind ab einer Dachneigung von 30° bis zu einer Breite von
max. 1,50 m (Außenmaß) zulässig. Negativgauben, Schleppgauben und
Dacheinschnitte sind nicht zulässig.

6.6. Fassadengestaltung
An den Fassaden dürfen keine grellen oder stark reflektierenden Materialien verwendet
werden. Grundsätzlich sind für verputzte Außenwände helle, unaufdringliche Farben zu
verwenden. Holzverschalungen sind in Naturfarben zu halten.

7. Flächen für Garagen, Carports und Stellplätze
7.1. Garagen und Carports sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. Sie dürfen

freistehend, angebaut oder in das Hauptgebäude integriert errichtet werden.

7.2. Offene Stellplätze sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. Befestigte Flächen
auf den Grundstücken sind wasserdurchlässig auszuführen (z. B. Schotter oder
Pflaster), asphaltierte Flächen sind nicht zulässig.

7.3. Zwischen der öffentlichen Verkehrsfläche und Garagen muss ein Abstand von min. 5,00
m für Zu- und Abfahrten vorhanden sein. Diese Fläche gilt nicht als Stellplatz.

7.4. Je Wohneinheit werden 2 Stellplätze, davon mindestens eine Garage, festgesetzt.

8. Einfriedungen
8.1. Zur Einfriedung der Baugrundstücke sind Zäune mit einer max. Höhe von 1,20 m

zulässig. Die Höhe der Einfriedungen richtet sich nach der natürlichen
Geländeoberkante. Um das Unterkriechen von Kleintieren zu ermöglichen, ist zwischen
Unterkante Einfriedung und Oberkante Gelände ein Abstand von mindestens 0,15 m
einzuhalten.

9. Grünordnung
9.1 Private Grünflächen zur Ortsrandeingrünung

Die privaten Grünflächen zur Ortsrandeingrünung sind durchgehend als 5,00 m breite,
mehrreihige Hecken aus Strauchgehölzen sowie Laubbäumen bzw. Obstbäumen
gemäß den Festsetzungen 9.3 und 9.4 zu bepflanzen. Pro angefangene 10,00 m
Grundstücksgrenze sind mindestens 1 Baum und 6 Sträucher zu pflanzen.

9.2. Gestaltung privater Freiflächen zur Durchgrünung
Die nicht überbauten und nicht für Zufahrten und Stellplätze benötigten Flächen der
Baugrundstücke sind zu begrünen und mit Laubbäumen bzw. Obstbäumen und
Strauchgehölzen gemäß den Festsetzungen 9.3 und 9.4 zu bepflanzen. Pro
angefangene 200 m² Grundstücksfläche ist an geeigneter Stelle mindestens ein
Laubbaum bzw. Obstbaum und 3 Sträucher zu pflanzen (die im Bereich der
Ortsrandeingrünung vorzunehmenden Baumpflanzungen können hierbei mit bis zu 2
Bäumen und bis zu 6 Sträuchern angerechnet werden).

PRÄAMBEL
Die Gemeinde Tyrlaching erlässt gemäß § 2 Abs. 1, §§ 8, 9 und 10 des Baugesetzbuches
(BauGB), der Baunutzungsverordnung (BauNVO), des Art. 23 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Bayern (GO) und des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) diesen
Bebauungsplan als Satzung.
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9.3 Pflanzenarten und ihre Mindestqualität
Für alle Neupflanzungen sind nur standortgerechte und klimaresistente Laubbäume
bzw. Obstbäume und Sträucher aus gebietseigenem Pflanzenmaterial des
Vorkommensgebiets 6.1 sowie heimische Obstbäume aus der Artenliste unter Hinweis
2 zu verwenden. Nadelgehölze aller Art (einschließlich Thujen), Kirschlorbeeren und
streng geschnittene Formhecken sind nicht zulässig.
Es werden folgende Mindestqualitäten festgelegt:
Laubbäume 1. bis 3. Ordnung: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm.
Obstbäume: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang mindestens 12-14 cm.
Sträucher: 2 x verpflanzt, Höhe 100-150 cm, Pflanzabstand 1,5 x 1,5 m in Gruppen von
3-5 Stück einer Art.

9.4 Ausführung und Erhalt der Pflanzungen
Die Pflanzmaßnahmen gemäß den Festsetzungen dieser Satzung sind spätestens ein
Jahr nach Bezugsfertigkeit auszuführen. Die zu pflanzenden Bäume und Sträucher sind
dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Bei Ausfall sind sie durch Neubepflanzungen
gleicher Art und Qualität zu ersetzen.

10. Eingriffsregelung
10.1. Der Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft erfolgt auf der durch Planzeichen

festgesetzten Fläche auf dem Flurstück Nummer 1165/17 (Teilfläche) der Gemarkung
Tyrlaching. Die Ausgleichsfläche ist als strukturreicher Laubwald mit einem reich
gestuften Waldrand zu entwickeln, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Sie ist
spätestens ein Jahr nach dem Satzungsbeschluss des Bebauungsplans herzustellen.

D. HINWEISE DURCH TEXT
1. Artenschutz

Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
auszuschließen, ist es nach § 39 Absatz 5 BNatSchG verboten, Gehölze in der Zeit
vom 1. März bis zum 30. September eines jeden Jahres abzuschneiden, auf den Stock
zu setzen oder zu beseitigen. Diese Maßnahmen dürfen daher nur im Zeitraum vom 1.
Oktober bis Ende Februar durchgeführt werden. Zu fällende Gehölze mit potenziellen
Sonderstrukturen (wie z. B. Höhlen oder Nistplätzen), die als Lebensstätte nach § 44
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG dienen können, sind vor der Entfernung durch eine fachlich
qualifizierte Person zu begutachten. Das daraus resultierende Ergebnis zur Erfüllung
von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG ist der zuständigen unteren
Naturschutzbehörde vor der Gehölzentfernung vorzulegen.
Zum Schutze nachtaktiver Insekten ist umweltfreundlichen und energiesparenden
Beleuchtungsanlagen auf öffentlichen und privaten Straßen im Baugebiet der Vorrang
zu geben.
Wenn an Gebäuden Glasflächen größer als 2 m² vorhanden sind, sind sie mit
geeignetem Muster gegen Vogelschlag zu sichern.

2. Grünordnung
Die Gemeinde kann den Eigentümer gemäß § 178 BauGB durch Bescheid verpflichten,
sein Grundstück innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist, entsprechend
den nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB getroffenen Festsetzungen des Bebauungsplans, zu
bepflanzen.

Artenliste für Baumpflanzungen:
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Fagus sylvatica Rotbuche
Fraxinus excelsior Esche
Malus in Sorten Apfel
Prunus in Sorten Steinobst
Pyrus in Sorten Birne
Quercus robur Eiche
Sarbus aucuparia Eberesche
Alnus incana Erle
Carpinus betulus Hainbuche
Prunus avium Vogelkirsche
Salix alba Silber-Weide
Tilia cordata Linde

Artenliste für Strauchpflanzungen:
Cornus mas Kornelkirsche
Corylus avellana Haselnuss
Prunus spinosa Schlehe
Rosa canina Hundsrose
Salix in Arten Strauchweiden
Sambucus nigra Holunder
Viburnum latana Wasser-Schneeball

3. Landwirtschaftlichen und gewerblichen Emissionen
Im Norden, Westen und Süden des Plangebiets befinden sich landwirtschaftlich
genutzte Flächen. Eventuelle Lärm-, Geruchs- und Staubbelästigungen der
umliegenden landwirtschaftlichen und gewerblichen Betriebe müssen, sofern sie einer
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung entsprechen, von der Grundstückseigentümern
geduldet werden.

4. Bodendenkmäler
Bodendenkmäler, die nach Art. 8 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes der
Meldepflicht unterliegen, und sonstige historische Bodenfunde, die bei der
Verwirklichung der Vorhaben zu Tage kommen, sind unverzüglich dem Denkmalamt
und dem Kreisheimatpfleger zu melden.

5. Altlasten
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen keine bekannten
Altlastenverdachtsflächen. Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder
organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche
Bodenveränderung oder Altlasten hinweisen, ist unverzüglich das Landratsamt zu
benachrichtigen (Mitteilungspflicht gemäß Art. 1 BayBodSchG). Der Aushub ist z. B. in
dichten Containern mit Abdeckung zwischenzulagern, oder die Aushubmaßnahme ist
zu unterbrechen, bis der Entsorgungsweg des Materials geklärt ist.

6. Hausnummernschilder
Die Hausnummernschilder sollen beleuchtet sein, um den Rettungsdiensten die Suche
bei Nacht zu erleichtern.

7. Ver- und Entsorgung
Die Trinkwasserversorgung hat durch Anschluss an die zentrale Wasserversorgung zu
erfolgen.
Bebaute Grundstücke sind an die öffentliche Schmutzwasseranlage anzuschließen.
Die zur Stromversorgung notwendigen Kabelverteilerschränke sind im Privatgrund
aufzustellen und so in den Einfriedungen zu integrieren, dass sie von außen jederzeit
zugänglich sind.
Bei Baumpflanzungen ist gemäß DIN 18920 zu Kabeltrassen ein Abstand von 2,5 m
einzuhalten.

E. VERFARHENSVERMERKE
1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 09.10.2024 die Aufstellung des

Bebauungsplans Nr. 11 „Akazienweg“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss
wurde am ……………….. ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher
Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung
vom ……………….. hat in der Zeit vom ……………….. bis ………………..
stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung
vom ……………….. hat in der Zeit vom ……………….. bis ………………..
stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ……………….. wurden
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
in der Zeit vom ……………….. bis ……………….. beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ……………….. wurde mit der
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ……………….. bis
……………….. öffentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderats vom den Bebauungsplan gem.
§ 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ……………….. als Satzung beschlossen.

Tyrlaching, ……………….. Erster Bürgermeister
Andreas Zepper

7. Ausgefertigt

Tyrlaching, ……………….. Erster Bürgermeister
Andreas Zepper

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ……………….. gemäß §
10 Abs. 3 HS 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit
Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen
Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die
Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und
215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Tyrlaching, ……………….. Erster Bürgermeister
Andreas Zepper

8. Niederschlagswasser
Das Niederschlagswasser ist, soweit die Bodenverhältnisse dies erlauben, breitflächig
unter Ausnutzung der belebten oberen Bodenzone in den Untergrund zu leiten. Es
darf nicht in den Schmutzwasserkanal geleitet werden.
Die Anforderungen der ATV-Merkblätter A 138 und M 153 sind einzuhalten.
Wenn die Dacheindeckungen aus Kupfer, Zink oder Blei bestehen, ist eine
Versickerung nur nach einer Vorbehandlung zulässig. Eine wasserrechtliche
Genehmigung ist in solchen Fällen erforderlich. Dachflächenanteile mit diesen
Materialien < 50 m² sowie Dachrinnen und Fallrohre können vernachlässigt werden.
Es ist eigenverantwortlich zu prüfen, inwieweit bei der Beseitigung von
Niederschlagswasser eine genehmigungsfreie Versickerung bzw. Gewässereinleitung
vorliegt. Die Vorgaben der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) und
der Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammelten
Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer (TRENOG) bzw. in das Grundwasser
(TRENGW) sind einzuhalten. Gegebenenfalls ist eine wasserrechtliche Genehmigung
zu beantragen.

9. Starkniederschläge
Starkniederschläge können flächendeckend überall auftreten. Aufgrund dessen wird
empfohlen, eigenverantwortlich Vorkehrungen zur Schadensvermeidung vorzunehmen
und bei den Baumaßnahmen eine Überflutungsvorsorge für die geplanten Gebäude zu
berücksichtigen. Auf § 5 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) wird verwiesen.
Entsprechende Empfehlungen können z. B. dem „Leitfaden Starkregen – Objektschutz
und bauliche Vorsorge“, herausgegeben vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumordnung (BBSR, 2019), entnommen werden. Insbesondere für geplante
Tiefgaragen und sonstige Untergeschoße sind Maßnahmen zum Schutz vor Überflutung
bei Starkregen in der Planung zu berücksichtigen. Bodengleiche, ebene oder
tieferliegende Gebäudeöffnungen sollten vermieden werden oder durch geeignete
Objektschutzmaßnahmen gegen eindringendes Oberflächenwasser gesichert werden.

10. Versorgungsleitungen
Im Osten des Geltungsbereiches verläuft ein unterirdisches 20 kV-Kabel und
Niederspannungskabel der Bayernwerk Netz GmbH, die zu berücksichtigen sind.
Nutzungen, die die Funktionsfähigkeit oder Wartung der Leitungen beeinträchtigen, sind
unzulässig, insbesondere die Errichtung von Gebäuden oder baulichen Anlagen, die
Anpflanzung von Gehölzen, die Errichtung von befestigten Flächen, Aufschüttungen
oder Abgrabungen sowie die Lagerung von schweren Lasten.
Die Sicherung der unterirdischen Versorgungsleitungen erfolgt durch privatrechtliche
Vereinbarungen zwischen den Eigentümern und dem Netzbetreiber. Die Eintragung von
Grunddienstbarkeiten wird empfohlen.


